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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Gesetz 
über die Universität (UniG) 

        

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 436.11 Gesetz über die Uni-
versität vom 05.09.1996 (UniG) (Stand 
01.07.2020) wird wie folgt geändert: 

   

Art.  2 
Kernaufgaben 

    

1 Die Universität     

a bildet die Studierenden wissenschaft-
lich aus und bereitet sie auf die Tä-
tigkeit in akademischen Berufen vor; 

    

  a1 befähigt die Studieren-
den, soziale Verantwor-
tung und Verantwortung 
für die Erhaltung der 
Umwelt und der Lebens-
grundlagen des Men-
schen zu übernehmen, 

Geltendes Recht Antrag Kommissions-
mehrheit 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

b wirkt an der Lehrerinnen- und Lehr-
erbildung sowie an weiteren Bil-
dungsgängen mit; 

    

c bildet den wissenschaftlichen Nach-
wuchs heran; 

 [FR: geändert]    

d wirkt an der Weiter- und Fortbildung 
mit. 

    

2 Sie fördert durch Forschung die wis-
senschaftliche Erkenntnis. 

    

3 Sie fördert die fächerübergreifende 
Forschung und Lehre sowie die Refle-
xion der Voraussetzungen und Wir-
kungen wissenschaftlicher Tätigkeit. 

    

4 Sie erbringt Dienstleistungen, die im 
Zusammenhang mit ihrer Bildungs- 
und Forschungsaufgabe stehen. 

    

5 Sie fördert den Wissens- und Innova-
tionstransfer und leistet einen wir-
kungsvollen Beitrag zur Nachhaltigen 
Entwicklung. 

 5 Sie fördert den Wissens- 
und Innovationstransfer 
und leistet mit ihren Kern-
aufgaben in Lehre, For-
schung und Entwicklung 
sowie Dienstleistungen 
einen wirkungsvollen Bei-
trag zur Nachhaltigen Ent-
wicklung. 

Geltendes Recht Antrag Kommissions-
mehrheit 

6 Sie führt eine wissenschaftliche Bibli-
othek, die ihren Angehörigen und der 
Öffentlichkeit zugänglich ist. 

    



- 3 -  
 
 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

  Art.  2a 
Beitrag zur Klimaneutralität 

Geltendes Recht Art.  2a 
Beitrag zur Klimaneutralität 

  1 Die Universität leistet im 
Rahmen ihrer Kompeten-
zen den erforderlichen 
Beitrag zur Erreichung der 
Klimaneutralität bis spätes-
tens 2030. 

 1 Die Universität leistet 
im Rahmen ihrer 
Kompetenzen den 
erforderlichen Beitrag 
zur Erreichung der 
Klimaneutralität bis 
spätestens 2030. 

Art.  4 
Titel, Bescheinigungen 

[FR: geändert]    

1 Die Universität verleiht 1 Die Universität verleiht Bachelor- und 
Mastertitel sowie Doktortitel gemäss den 
schweizerischen Koordinationsvorschrif-
ten und stellt Bescheinigungen aus. 

   

a Bachelor- und Mastertitel sowie Li-
zenziate und Diplome, 

a Aufgehoben.    

b Doktorate, b Aufgehoben.    

c die Habilitation. c Aufgehoben.    

2 Sie kann verleihen 2 Sie kann verleihenerteilt die Lehrbefug-
nis und verleiht damit den Titel Privatdo-
zentin oder Privatdozent. 

   

a das Ehrendoktorat für hervorragende 
Leistungen in Wissenschaft oder Be-
ruf, 

a Aufgehoben.    

b …     
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-
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c die Honorarprofessur für Persönlich-
keiten in wissenschaftlichem Beruf 
oder öffentlicher Stellung. 

c Aufgehoben.    

3 Sie kann im Universitätsstatut weitere 
Titel schaffen. 

[FR: geändert]    

4 Sie entzieht einen Titel [FR: geändert]    

a bei Erwerb durch Täuschung oder 
Irrtum, 

    

b bei Begehung einer schweren Straf-
tat in Ausübung der wissenschaftli-
chen Tätigkeit. 

    

5 Sie stellt für erbrachte Studienleis-
tungen Bescheinigungen aus. 

5 Aufgehoben.    

Art.  9 
Begriff 

    

1 Angehörige der Universität sind die 
Studierenden sowie die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. 

    

2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind     

a die Dozentinnen und Dozenten,     

b die Assistentinnen und Assistenten,     

c die weiteren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

 [FR: geändert]    

 3 Drittmittelangestellte sind Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
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 a deren Gehalt weder aus dem jährlichen 
Kantonsbeitrag, noch aus Grund- und 
Investitionsbeiträgen des Bundes, noch 
aus Studiengebühren oder Beiträgen für 
Studierende gemäss interkantonalen 
Vereinbarungen finanziert wird und 

   

 b deren Arbeitsvertrag diese Anstellungs-
art ausdrücklich festhält. 

   

 4 Der Regierungsrat kann weitere Katego-
rien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
festlegen. 

   

Art.  18 
Personalrecht, Gehalt, Anstellung 

Art.  18 
Personalrecht, Gehalt, AnstellungAllgemeines 

   

1 Soweit dieses Gesetz und seine Aus-
führungsbestimmungen keine beson-
deren Vorschriften über die Anstellung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
enthalten, gilt die Personalgesetzge-
bung. 

    

2 …     
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
zum Gehalt und zur Anstellung sowie 
die Zuständigkeiten durch Verordnung. 
Er kann für die in Forschung und Lehre 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Regelungen vorsehen, die von der 
Personalgesetzgebung abweichen; 
dies gilt für 

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
zum Gehalt und zur Anstellung sowie die 
Zuständigkeiten kann durch Verordnung. 
Er kann für die in Forschung und Lehre 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Regelungen vorsehen, die  von der Per-
sonalgesetzgebung abweichen; dies gilt 
für folgende Bereiche abweichende Best-
immungen erlassen, um den spezifischen 
Rahmenbedingungen von Arbeitsverhält-
nissen an der Universität oder um be-
stimmten Kategorien von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Rechnung zu tragen: 

   

a die Befristung des Angestelltenver-
hältnisses, 

a die Befristung des Angestelltenverhält-
nissesVertragsdauer, 

   

b die Bemessung des Gehalts inner-
halb der gesetzlichen Höchstbeträge, 

b die Bemessung des Gehalts innerhalb
Fristen, Termine und Folgen der gesetz-
lichen HöchstbeträgeBeendigung von 
Arbeitsverhältnissen, 

   

c die Fristen und Termine für die Be-
endigung des Angestelltenverhältnis-
ses, 

c die Fristen und Termine für die Beendi-
gung des Angestelltenverhältnisses
Beschäftigungsgrad als feste Zahl oder 
Bandbreite, 

   

d die Folgen der Beendigung des An-
gestelltenverhältnisses, 

d die Folgen der Beendigung Festlegung 
des Gehalts bei Stellenantritt und des 
Angestelltenverhältnissesindividuellen 
Gehaltsaufstiegs, 

   

e die Regelungen betreffend finanzielle 
Abgeltung von Ferien- und Zeitgut-
haben, 

e die Regelungen betreffend finanzielle 
Abgeltung von Ferien- und Zeitguthaben
Arbeitszeitmodell, 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

f die Regelungen betreffend Langzeit-
konti. 

f die Regelungen betreffend Langzeitkonti
Auslagenersatz. 

   

 4 Er kann die Befugnisse gemäss Absatz 
3 ganz oder teilweise der Universitätslei-
tung übertragen. 

   

 Art.  18a 
Zuständigkeiten 

   

 1 Der Regierungsrat bezeichnet die zu-
ständigen Anstellungsbehörden und regelt 
die weiteren Zuständigkeiten durch Ver-
ordnung, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmt. 

   

 2 Er kann diese Befugnis ganz oder teil-
weise der Universitätsleitung übertragen. 

   

 Art.  18b 
Ausnahmen von Einvernehmen oder Zustimmung 

   

 1 Wird in der Personalgesetzgebung das 
Einvernehmen mit einer kantonalen Stelle 
oder deren Zustimmung vorausgesetzt, so 
ist die Universität davon ausgenommen. 

   

Art.  19 
Nebenbeschäftigung 

    

1 Nebenbeschäftigungen sind bewilli-
gungspflichtig. Sie dürfen die dienstli-
che Tätigkeit und den Universitätsbe-
trieb nicht beeinträchtigen. 

1 Nebenbeschäftigungen sind bewilli-
gungspflichtig. Sievon Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern dürfen die dienstliche 
Tätigkeit und den Universitätsbetrieb nicht 
beeinträchtigen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Als Nebenbeschäftigung gilt eine 
Tätigkeit, die nicht zum Grundauftrag 
der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters 
gehört und zu wesentlichen Teilen 
persönlich ausgeführt wird. 

2 Als Nebenbeschäftigung gilt eine Tätig-
keit, die nicht zum Grundauftrag Sie sind 
in der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters 
gehört und zu wesentlichen Teilen per-
sönlich ausgeführt wirdRegel bewilli-
gungspflichtig. 

2 Sie sind in der Regel 
bewilligungspflichtig. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

3 Die Nebenbeschäftigungen, die zeit-
liche Belastung und die Erträge sind 
jährlich in Form einer Selbstdeklaration 
zu melden. 

3 Die Nebenbeschäftigungen, die zeitliche 
Bei dauernder erheblicher Belastung und
wird die Erträge sind jährlich in Form einer 
Selbstdeklaration zu meldenBewilligung 
an die Bedingung geknüpft, den Beschäf-
tigungsgrad herabzusetzen. 

   

4 Wird bei einer Nebenbeschäftigung 
die Infrastruktur der Universität bean-
sprucht, so sind die Kosten abzugel-
ten. 

4 Wird bei einer Nebenbeschäftigung die 
Infrastruktur oder das Personal der Uni-
versität beansprucht, so sind die Kosten 
abzugelten. Die Abgeltung kann pauscha-
liert werden. 

   

5 Bei dauernder erheblicher Belastung 
wird die Bewilligung grundsätzlich an 
die Bedingung geknüpft, den Beschäf-
tigungsgrad herabzusetzen. 

5 Bei dauernder erheblicher Belastung 
wird In der Regel sind die Nebenbeschäf-
tigungen, die Bewilligung grundsätzlich an
zeitliche Belastung und die Bedingung 
geknüpft, den Beschäftigungsgrad herab-
zusetzenErträge jährlich in Form einer 
Selbstdeklaration zu melden. 

   

 6 Der Regierungsrat kann Ausnahmen von 
der Bewilligungs- und Deklarationspflicht 
vorsehen. Er kann diese Befugnis ganz 
oder teilweise der Universitätsleitung 
übertragen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
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 7 Er regelt die Einzelheiten zu den zuläs-
sigen Nebenbeschäftigungen, die Zustän-
digkeiten und die Einzelheiten des Bewil-
ligungs- und Deklarationsverfahrens so-
wie die Abgeltung durch Verordnung. Er 
kann diese Befugnis ganz oder teilweise 
der Bildungs- und Kulturdirektion oder der 
Universitätsleitung übertragen. 

   

Art.  21 
Kategorien 

    

1 Dozentinnen und Dozenten sind 1 Dozentinnen und Dozenten sind insbe-
sondere 

   

a die ordentlichen Professorinnen und 
Professoren, 

    

b die ausserordentlichen Professorin-
nen und Professoren, 

    

c die hauptamtlichen Dozentinnen und 
Dozenten, 

    

d die Assistenzprofessorinnen und 
Assistenzprofessoren, 

    

 d1 die Assistenzdozentinnen und Assis-
tenzdozenten mit Tenure Track, 

   

e die Lehrbeauftragten,     

f die Gastdozentinnen und Gastdozen-
ten. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Der Regierungsrat kann, soweit er-
forderlich, die Kategorien weiter unter-
scheiden, bestehende Kategorien auf-
heben oder neue schaffen. 

2 Aufgehoben.    

Art.  22 
Forschungs- und Bildungsurlaube 

    

1 Die Universität kann Dozentinnen 
und Dozenten Forschungs- oder Bil-
dungsurlaube gewähren. 

    

2 Über den Forschungs- oder Bil-
dungsurlaub ist Rechenschaft abzule-
gen. 

2 Aufgehoben.    

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere, 
insbesondere die Einzelheiten zur 
Gewährung von Forschungs- und Bil-
dungsurlauben sowie den Umfang der 
Gehaltskürzung und der Rückzah-
lungspflicht, durch Verordnung. 

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere, 
insbesondere die Einzelheiten zur Ge-
währung von Forschungs- und Bildungs-
urlauben sowie den Umfang der Gehalts-
kürzungdie damit zusammenhängenden 
Rechte und der Rückzahlungspflicht, 
Pflichten durch Verordnung. Er kann die-
se Befugnis ganz oder teilweise der Uni-
versitätsleitung übertragen. 

   

Art.  25 
Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren 

Art.  25 
Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren
Befristete Anstellung 
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Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Die Dauer der Anstellung von Assis-
tenzprofessorinnen und Assistenzpro-
fessoren ist befristet. 

1 Die Dauer der Anstellung von Assis-
tenzprofessorinnen und Assistenzprofes-
soren sowie Assistenzdozentinnen und 
Assistenzdozenten mit Tenure Track ist 
befristet. 

1 Die Dauer der Anstellung 
von Assistenzprofessorin-
nen und Assistenzprofes-
soren sowie Assistenzdo-
zentinnen und Assistenz-
dozenten mit Tenure Track 
ist auf maximal sechs Jah-
re befristet. 

 Antrag Regierungsrat I 

Art. 26 
Interessenvertretung 

    

1 Die Dozentinnen und Dozenten ge-
mäss Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben c 
bis f können sich zur Wahrung ihrer 
Interessen in einem Verein zusam-
menschliessen. Dieser nimmt ihre 
Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-
rechte wahr. 

    

  2 Die Interessenvertretung 
kann gemeinsam mit den 
Assistentinnen und Assis-
tenten wahrgenommen 
werden. 

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

Art.  27 
Grundsätze 

    

1 Die Assistentinnen und Assistenten 
wirken an Lehre, Forschung und 
Dienstleistung mit. 
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Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Sie sind befugt, einen angemesse-
nen Teil ihrer Arbeitszeit für Fortbil-
dung und eigene wissenschaftliche 
Arbeiten zu verwenden, namentlich für 
Promotion und Habilitation. 

    

3 Die Dauer der Anstellung von Assis-
tentinnen und Assistenten ist befristet. 

    

4 Der Regierungsrat legt die Katego-
rien der Assistentinnen und Assisten-
ten fest. 

4 Aufgehoben.    

Art. 28 
Interessenvertretung 

    

1 Die Assistentinnen und Assistenten 
können sich zur Wahrung ihrer Inte-
ressen in einem Verein zusammen-
schliessen. Dieser nimmt ihre Mitwir-
kungs- und Mitbestimmungsrechte 
wahr. 

    

  2 Die Interessenvertretung 
kann gemeinsam mit den 
Dozentinnen und Dozenten 
gemäss Artikel 21 Absatz 1 
Buchstabe c bis f wahrge-
nommen werden.  

 Antrag Kommissions-
mehrheit 

      2.2.4 Drittmittelangestellte         

 Art.  28a 
Kündigungsgrund 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Bei Drittmittelangestellten gilt das Aus-
laufen der Drittmittel als Kündigungs-
grund. 

   

 Art.  28b 
Privatrechtliche Anstellungen 

   

 1 Drittmittelangestellte können privatrecht-
lich angestellt werden, wenn die Universi-
tät durch das Drittmittelprojekt 

   

 a im Wettbewerb mit privaten Anbieterin-
nen und Anbietern steht und 

   

 b keinen gesetzlichen Auftrag erfüllt.    

 2 Die personalrechtlichen Bestimmungen 
dieses Gesetzes und seiner Ausfüh-
rungsbestimmungen sowie die Personal-
gesetzgebung finden auf die privatrechtli-
chen Anstellungen keine Anwendung. 

   

Art.  29 
Zulassung zum Bachelor- und zum Master-Studiengang 

    

1 Als Studentin oder Student wird zu 
einem Bachelor-Studiengang zugelas-
sen, wer 

    

a einen eidgenössischen oder eidge-
nössisch anerkannten Maturitäts-
ausweis besitzt, 
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b Inhaberin oder Inhaber eines Bache-
lortitels einer schweizerischen uni-
versitären Hochschule, Fachhoch-
schule oder pädagogischen Hoch-
schule ist, 

    

c sich über eine als gleichwertig aner-
kannte Vorbildung ausweist, 

    

d einen Berufsmaturitätsausweis zu-
sammen mit dem Ausweis über be-
standene Ergänzungsprüfungen der 
Schweizerischen Maturitätskommis-
sion besitzt, 

    

 d1 einen Fachmaturitätsausweis zusam-
men mit dem Ausweis über bestandene 
Ergänzungsprüfungen der Schweizeri-
schen Maturitätskommission besitzt, 

   

e sich über eine teilweise anerkannte 
Vorbildung ausweist und die Auf-
nahmeprüfung bestanden hat oder, 

    

f das 30. Lebensjahr vollendet hat und 
in einem Aufnahmeverfahren nach-
weist, über die Hochschulreife für 
den gewählten Studiengang zu ver-
fügen. 

    

2 Die Universität regelt die Aufnahme-
bedingungen und das Aufnahmever-
fahren gemäss Absatz 1 Buchstabe f 
durch Reglement. 
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rungsrat II 
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3 Ein Bachelortitel einer schweizeri-
schen universitären Hochschule oder 
ein gleichwertiger Abschluss berechti-
gen zur Zulassung zu allen Master-
Studiengängen in der entsprechenden 
Studienrichtung. 

    

4 Ein Bachelortitel einer schweizeri-
schen universitären Hochschule oder 
ein gleichwertiger Abschluss berechti-
gen zur Zulassung zu allen Master-
Studiengängen in einer anderen Stu-
dienrichtung, sofern die in den Studi-
enreglementen gestellten zusätzlichen 
Anforderungen erfüllt werden. 

    

5 Ein endgültiger Ausschluss in einem 
Studiengang infolge Nichtbestehens 
von Leistungskontrollen an einer ande-
ren Hochschule schliesst eine Zulas-
sung zum Studium im gleichen Studi-
engang aus. Der Regierungsrat kann 
Ausnahmen durch Verordnung vorse-
hen. 

    

6 Die Zulassungsvoraussetzungen 
nach Bundesrecht bleiben vorbehal-
ten. 

    

7 Die Universität regelt das Nähere zur 
Gleichwertigkeit gemäss den Absätzen 
1, 3 und 4 durch Reglement. 

    

Art.  29e 
3 Anordnung 
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rungsrat II 
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1 Der Regierungsrat beschliesst die 
Zulassungsbeschränkungen auf An-
trag der Universitätsleitung jeweils für 
ein Jahr. 

1 Der Regierungsrat beschliesst die Zu-
lassungsbeschränkungen auf Antrag der 
Universitätsleitung jeweils für ein Jahr. die 
Zulassungsbeschränkungen 

   

 a zum Medizinstudium aufgrund der Koor-
dination durch den Hochschulrat der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz, 

   

 b zum Studium der Sportwissenschaften 
auf Antrag der Universitätsleitung. 

   

2 Die Vereinigung der Studierenden ist 
anzuhören. 

    

Art.  36 
Zuständigkeiten 

    

1 Der Senat     

a erlässt das Universitätsstatut,     

b erlässt die gesamtuniversitären Reg-
lemente, namentlich über die Finan-
zen, 

    

c erlässt das Leitbild,     

d genehmigt die Weiterbildungsregle-
mente der Fakultäten, 

    

e genehmigt die Fakultätsreglemente,     

f genehmigt den Mehrjahresplan der 
Universität, 
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rungsrat II 
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g nimmt Stellung zum Leistungsauftrag 
des Regierungsrates an die Universi-
tät, 

    

h genehmigt den Geschäftsbericht,     

i nimmt Kenntnis von den weiteren 
Berichten gemäss Artikel 60, 

    

k nimmt Stellung zu Fragen von ge-
samtuniversitärer Bedeutung, 

    

l wirkt bei der Wahl oder Anstellung der 
Mitglieder der Universitätsleitung mit, 

    

m wählt die Mitglieder der ständigen 
Kommissionen und genehmigt deren 
Geschäftsordnungen, 

    

n wählt die Delegierten in wissen-
schafts- und hochschulpolitische 
Gremien, 

    

o genehmigt die Statuten der Vereini-
gung der Studierenden, 

    

p verleiht die Honorarprofessur, p Aufgehoben.    

q schafft weitere Titel, q Aufgehoben.    

r entzieht Titel. r entzieht Titel, mit Ausnahme des Titels 
Privatdozentin oder Privatdozent. 

   

2 Er erfüllt die weiteren Aufgaben, die 
ihm durch die Universitätsgesetzge-
bung übertragen sind. 
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Art.  39 
Zuständigkeiten 
1 Universitätsleitung 

    

1 Die Universitätsleitung     

a setzt den Leistungsauftrag des Re-
gierungsrates um, 

    

b koordiniert Lehre, Forschung und 
Dienstleistung, 

    

c vollzieht die Beschlüsse des Senats,     

d beschliesst den Mehrjahresplan der 
Universität, 

    

e beschliesst den Geschäftsbericht,     

f beschliesst die weiteren Berichte 
gemäss Artikel 60, 

    

g führt den Finanzhaushalt der Univer-
sität, 

    

h stellt die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an, 

h Aufgehoben.    

i beschliesst über die Schaffung, Ver-
änderung und Aufhebung von Stel-
len, 

    

k beschliesst über die Organisation, 
soweit dieses Gesetz nicht andere 
Zuständigkeiten vorsieht, 

    

l genehmigt die Studienpläne,     
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m stellt ein fächerübergreifendes Lehr-
angebot sicher, 

    

n erteilt die Lehrbefugnis und verleiht 
Titel, soweit die Universitätsgesetz-
gebung dies vorsieht, 

n erteilt und entzieht die Lehrbefugnis und 
verleiht damit den Titel, soweit die Uni-
versitätsgesetzgebung dies vorsieht Pri-
vatdozentin oder Privatdozent, 

   

 n1 verleiht Titel, soweit die Universitätsge-
setzgebung dies vorsieht, 

   

o schliesst mit den Fakultäten Leis-
tungsvereinbarungen gestützt auf 
den Leistungsauftrag des Regie-
rungsrates ab, 

    

p beschliesst über die Zulassung zum 
Studium. 

    

2 Sie erfüllt die weiteren Aufgaben, die 
ihr durch die Universitätsgesetzgebung 
übertragen sind. 

    

 3 Sie kann die Befugnisse gemäss Absatz 
1 Buchstaben i und p durch Reglement 
ganz oder teilweise an einzelne Mitglieder 
der Universitätsleitung übertragen. 

   

Art.  44 
2 Zuständigkeiten 

    

1 Das Fakultätskollegium     

a wählt die Dekanin oder den Dekan,     

b erlässt das Fakultätsreglement,     
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

c erlässt die Studienreglemente,     

d erlässt die Weiterbildungsreglemen-
te, 

    

e verleiht Bachelor- und Mastertitel 
sowie Lizenziate, Diplome und Dok-
torate, 

e verleiht Bachelor- und Mastertitel sowie 
Lizenziate, Diplome und Doktorate
Doktortitel, 

   

f stellt Antrag für die Lehrbefugnis und 
die Verleihung weiterer Titel, 

f stellt Antrag für die Erteilung der Lehrbe-
fugnis und damit die Verleihung weiterer 
Titeldes Titels Privatdozentin oder Pri-
vatdozent, 

   

 f1 stellt Antrag für die Verleihung weiterer 
Titel, 

   

g ist verantwortlich für die Umsetzung 
der Leistungsvereinbarung mit der 
Universitätsleitung. 

    

2 Es erfüllt die weiteren Aufgaben, die 
ihm durch die Universitätsgesetzge-
bung übertragen sind. 

    

 3 Es legt die Zuständigkeiten für die Aus-
stellung von Bescheinigungen, ein-
schliesslich der Entscheide über die Er-
gebnisse von Prüfungen, durch Regle-
ment fest. 

   

Art.  48 
Interfakultäre und gesamtuniversitäre Einheiten 

    



- 21 -  
 
 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Die interfakultäre oder gesamtuniver-
sitäre Einheit erfüllt ihre Aufgaben in 
Zusammenarbeit mit dem Organ oder 
der Kommission, dem oder der sie 
zugeordnet ist. 

    

2 Das Universitätsstatut bestimmt die 
Zuordnung. Es regelt die Zuständigkei-
ten des Organs oder der Kommission, 
insbesondere ob es oder sie Regle-
mente erlassen oder Titel verleihen 
kann. 

2 Das Universitätsstatut bestimmt die Zu-
ordnung. Es regelt die Zuständigkeiten 
des Organs oder der Kommission, insbe-
sondere ob es oder sie Reglemente er-
lassen oder TitelBachelor- und Mastertitel 
sowie Doktortitel  verleihen kann. 

   

3 Die wissenschaftlich tätige interfakul-
täre oder gesamtuniversitäre Einheit ist 
dem Institut gleichgestellt. 

    

4 Der Senat kann interfakultäre und 
gesamtuniversitäre Einheiten sowie die 
für sie zuständigen Organe oder 
Kommissionen zu einer Konferenz 
zusammenfassen. Er bestimmt deren 
Zuständigkeiten. 

[FR: geändert]    

Art.  53 
Universitätsspitäler 
1 Aufgabenübertragung 

    

1 Die Universität schliesst mit den ber-
nischen Universitätsspitälern oder mit 
andern Leistungserbringern unter den 
Voraussetzungen der Spitalversor-
gungsgesetzgebung Verträge über die 
Übertragung von Aufgaben in Lehre 
und Forschung ab. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Die Verträge bedürfen zu ihrer Gül-
tigkeit der Genehmigung durch den 
Regierungsrat. 

2 Die Verträge mit den bernischen Univer-
sitätsspitälern bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Genehmigung durch den Regierungs-
rat. 

   

3 Können sich die Universität und die 
Universitätsspitäler nicht einigen, ent-
scheidet der Regierungsrat. 

    

Art.  65a 
3 Doktorats- und Auskultantengebühren 

    

1 Die Doktoratsgebühren betragen 100 
bis 500 Franken pro Semester. 

    

2 Die Gebühren für Auskultantinnen 
und Auskultanten betragen höchstens 
150 Franken pro Semesterwochen-
stunde und höchstens 1200 Franken 
pro Semester. 

2 Die Gebühren für Auskultantinnen und 
Auskultanten betragen höchstens 150 
Franken pro Semesterwochenstunde und 
höchstens 1200 Franken pro Semester. 

   

3 Der Regierungsrat regelt die Gebüh-
ren durch Verordnung. Er kann diese 
Befugnis ganz oder teilweise der Bil-
dungs- und Kulturdirektion übertragen. 

    

Art.  70 
Geistiges Eigentum 

    

1 Immaterielle Arbeitsergebnisse, wel-
che die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Erfüllung ihrer dienstrechtlichen 
Verpflichtungen sowie in Ausübung der 
beruflichen Tätigkeit schaffen, gelten 
ohne Weiteres als der Universität ab-
getreten. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1a Bei Computerprogrammen, welche die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Erfül-
lung ihrer dienstrechtlichen Verpflichtun-
gen sowie in Ausübung der beruflichen 
Tätigkeit schaffen, liegen die ausschliess-
lichen Verwendungsbefugnisse bei der 
Universität. 

   

2 Ist das Urheber- oder Patentrecht im 
Rahmen einer Nebenbeschäftigung 
entstanden, so werden die Erträge aus 
der Verwertung wie Erträge aus Ne-
benbeschäftigungen behandelt. 

2 Ist das Urheber- oder Patentrecht Sind 
immaterielle Arbeitsergebnisse im Rah-
men einer Nebenbeschäftigung entstan-
den, so werden die Erträge aus der Ver-
wertung wie Erträge aus Nebenbeschäfti-
gungen behandelt. 

   

3 Bei einer dienstrechtlichen Verpflich-
tung für verschiedene Arbeitgeberin-
nen oder Arbeitgeber wird das Recht 
an den immateriellen Arbeitsergebnis-
sen vertraglich geregelt. 

3 Bei einer dienstrechtlichen Verpflichtung 
für verschiedene Arbeitgeberinnen oder
 und Arbeitgeber wird das Recht an den 
immateriellen Arbeitsergebnissen vertrag-
lich geregelt. [FR: unverändert] 

   

7 Verfahren, Rechtspflege, Straf- 
und Disziplinarrecht 

7 Verfahren, Rechtspflege, wissen-
schaftliche Integrität, Straf- und 
Disziplinarrecht 

        

Art.  76 
Rechtsweg 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Gegen Verfügungen der Organe der 
Fakultäten und der weiteren Organisa-
tionseinheiten kann Beschwerde bei 
einer Rekurskommission erhoben wer-
den. 

1 Gegen Verfügungen der Organedes 
Senats, der Fakultäten und 
Universitätsleitung oder ihrer Mitglieder 
sowie gegen Verfügungen der weiteren 
Organisationseinheiten Rektorin oder des 
Rektors kann Beschwerde bei einer Re-
kurskommission erhoben der Bildungs- 
und Kulturdirektion geführt werden. Vor-
behalten bleibt Absatz 5. 

   

2 Gegen Beschwerdeentscheide der 
Rekurskommission kann Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht geführt wer-
den. 

2 Gegen Beschwerdeentscheide der Re-
kurskommission andere Verfügungen, die 
in Anwendung dieses Gesetzes ergehen, 
kann Beschwerde beim Verwaltungsge-
richt geführt bei der Rekurskommission 
erhoben werden. Vorbehalten bleibt Ab-
satz 5. 

   

3 Gegen Verfügungen des Senats, der 
Universitätsleitung und der Rektorin 
oder des Rektors kann Beschwerde 
bei der Bildungs- und Kulturdirektion 
geführt werden. 

3 Gegen Verfügungen des Senats, 
Beschwerdeentscheide der Universitäts-
leitung und der Rektorin oder des Rektors 
Rekurskommission kann Beschwerde bei 
der Bildungs- und Kulturdirektionbeim 
Verwaltungsgericht geführt werden. 

   

4 Bei Beschwerden gegen Ergebnisse 
von Prüfungen ist die Rüge der Unan-
gemessenheit unzulässig. 

    

 5 Die Rechtsmittel gegen Verfügungen in 
personalrechtlichen Angelegenheiten 
richten sich nach der Personalgesetzge-
bung. 

   

 Art.  77a 
Wissenschaftliche Integrität 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1 Die Angehörigen der Universität sowie 
alle weiteren an der Universität wissen-
schaftlich tätigen Personen sind verpflich-
tet, die Regeln der wissenschaftlichen 
Integrität und der guten wissenschaftli-
chen Praxis zu beachten. 

   

 2 Die Universität konkretisiert diese Re-
geln durch Reglement. 

   

 3 Sie kann zur Gewährleistung der Regeln 
der wissenschaftlichen Integrität und der 
guten wissenschaftlichen Praxis in- und 
ausländischen Hochschulen sowie For-
schungs- und Forschungsförderungsinsti-
tutionen im Einzelfall Auskünfte darüber 
erteilen, 

   

 a ob eine Verletzung oder der begründete 
Verdacht einer Verletzung dieser Re-
geln durch ihre Verpflichteten vorliegt, 

   

 b welche Sanktionen gegen die entspre-
chenden Verpflichteten verhängt wur-
den. 

   

 4 Sie kann ihrerseits bei Institutionen ge-
mäss Absatz 3 über ihre Verpflichteten 
sowie über Verpflichtete anderer Instituti-
onen, mit denen sie Forschungspartner-
schaften unterhielt, unterhält oder einge-
hen will, die gleichen Auskünfte einholen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 5 Die Befugnis zum Erteilen oder Einholen 
von Auskünften verjährt fünf Jahre, nach-
dem die Universität vom Verdacht auf 
einen Regelverstoss Kenntnis erlangt hat. 
Diese Frist wird durch jede Untersu-
chungshandlung unterbrochen. Die abso-
lute Verjährung beträgt zehn Jahre. 

   

Art.  78 
Strafbestimmung 

    

1 Wer unbefugt eine Einrichtung als 
Universität bezeichnet oder einen Titel 
gemäss Artikel 4 führt, wird mit Busse 
bestraft. 

1 Wer unbefugt eine Einrichtung als Uni-
versität bezeichnet behauptet, Inhaberin 
oder Inhaber eines Titels oder einen Titel
einer Bescheinigung gemäss Artikel 4 
führtzu sein, wird mit Busse bestraft. Die 
strafrechtlichen Bestimmungen des Bun-
desrechts sowie des interkantonalen 
Rechts bleiben vorbehalten. 

   

Art.  78a 
Disziplinarrecht 

    

1 Zur Gewährleistung eines geordne-
ten Hochschulbetriebs regelt der Re-
gierungsrat das Disziplinarrecht der 
Universität durch Verordnung. 

    

2 Die Universitätsleitung kann gegen 
Studierende, die schwer oder wieder-
holt gegen die Disziplinarordnung oder 
gegen den Grundsatz der Lauterkeit 
der Wissenschaft verstossen, folgende 
Sanktionen ergreifen: 

2 Die Universitätsleitung kann gegen Stu-
dierende, die schwer oder wiederholt ge-
gen die Disziplinarordnung oder gegen 
den Grundsatz  die Regeln der Lauterkeit 
der Wissenschaftwissenschaftlichen In-
tegrität verstossen, folgende Sanktionen 
ergreifen: 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

a Ausschluss von einzelnen Lehrver-
anstaltungen sowie von der Benüt-
zung einzelner Universitätseinrich-
tungen für die Dauer von einem oder 
mehreren Semestern, 

    

b vorübergehender oder dauerhafter 
Ausschluss vom Studium an der Uni-
versität. 

    

Art.  81 
Verordnungen 

    

1 Der Regierungsrat erlässt die Aus-
führungsbestimmungen. 

    

2 Er erlässt insbesondere Bestimmun-
gen über 

    

a die Grundzüge der Qualitätssiche-
rung und -entwicklung, 

    

b die Anstellung und die berufliche 
Vorsorge der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 

b die Anstellung und die berufliche Vor-
sorge der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, 

   

c die Nebenbeschäftigungen,     

d das Verfahren für die Anstellung der 
ordentlichen und ausserordentlichen 
Professorinnen und Professoren, 

    

e die Planung, Steuerung und Finan-
zierung, 

    

f die Organisation der Rekurskommis-
sion und die Wahl ihrer Mitglieder, 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

g …     

h …     

i …     

k …     

      T3 Übergangsbestimmungen der 
Änderung vom ■■■ 

        

 Art.  T3-1 
Nebenbeschäftigungen 

  Art.  T3-1 
Nebenbeschäftigungen 

 1 Artikel 19 ist ab dem 1. Januar 2023 
anwendbar. 

  1 Artikel 19 ist ab dem 
1. Januar 2023 an-
wendbar. 

 Art.  T3-2 
Anpassung bestehender Arbeitsverhältnisse 

   

 1 Der Regierungsrat regelt die Anpassung 
der bestehenden Arbeitsverhältnisse an 
das neue Recht. 

   

 2 Er kann diese Befugnis ganz oder teil-
weise der Bildungs- und Kulturdirektion 
oder der Universitätsleitung übertragen. 

   

 II.    

      Keine Änderung anderer Erlasse.         

 III.    

      Keine Aufhebungen.         
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 IV.    

 Diese Änderung tritt am 1. August 2022 in 
Kraft. 

  Diese Änderung tritt 
am 1. August 2022 
1. Januar 2023 in 
Kraft. 

 Bern, 28. April 2021 Bern, 26. Oktober 2021 Bern, 3. November 
2021 

 Im Namen des Regierungsrates: 
Der Präsident: Schnegg 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
Die Präsidentin: Blum 

Im Namen des Regie-
rungsrates: 
Die Präsidentin: Simon 
Der Staatsschreiber: 
Auer 

 


